
Anlage 1 (zu § 3) 
 

Anlage 1: Aufgabenbeschreibung und –konkretisierung 

 

1. Transport von Intensivpatienten, die einen besonderen Aufwand bedürfen 

 

Neben den Interhospitaltransporten mit und ohne Notarzt gibt es notwendige 
Verlegungstransporte von Intensivpatienten, die einen besonderen Aufwand (z.B. 
ECMO, Herzlungen-Maschine, intensivmedizinische Spezialkenntnisse, etc.) erfordern. 
Die Stadt Köln hält dafür ein Spezialfahrzeug mit speziell ausgebildeten und 
eingewiesenen Rettungsassistenten, Intensivpflegekräften und Notärzten vor. Die 
Feststellung dieses besonderen Bedarfes und die Anforderung erfolgt durch die Stadt 
Leverkusen.  

 

2. Transport von schwergewichtigen Patienten mit einem rettungsdienstlichen 
Spezialfahrzeug 

 

Es gibt Patientinnen und Patienten, deren Körpergewicht so hoch ist, dass ein 
Rettungswagen des regulären Rettungsdienstes für den Transport aus 
rettungsmedizinischen Gründen nicht geeignet ist. Die Stadt Köln hält dafür ein 
Spezialfahrzeug mit speziell ausgebildeten und eingewiesenen Rettungsassistenten und 
Notärzten vor. Die Feststellung dieses Falles erfolgt durch die Stadt Leverkusen.  

Die technische Rettung erfolgt durch die Stadt Leverkusen, die rettungsdienstliche und 
notärztliche Versorgung, sowie der Transport in dem Spezialfahrzeug erfolgt durch die 
Stadt Köln. Die Stadt Leverkusen kann bei den jeweiligen Transporten 
rettungsdienstliches Personal zu Ausbildungszwecken mitentsenden.  

 

3. Transport von hochkontagiösen Patienten 

 

Es gibt Patientinnen und Patienten, die an einer hochkontagiösen Erkrankung (z.B 
Ebola) leiden oder verdächtig sind, daran zu leiden. Die Stadt Köln hält dafür ein 
Spezialfahrzeug mit speziell ausgebildeten, ausgerüsteten und eingewiesenen 
Rettungsassistenten und Notärzten vor. Die Feststellung dieses Falles erfolgt durch die 
Stadt Leverkusen.  

Die Abstimmung der jeweiligen Zielklinik erfolgt in Abstimmung der Beteiligten. Die Stadt 
Leverkusen kannbei den jeweiligen Transporten rettungsdienstliches Personal zu 
Ausbildungszwecken mitentsenden.  

 

 

4. Transport von Frühgeborenen mit Inkubatoren  

 

Im Rahmen von Geburten können Frühgeborene, Neugeborene, die reanimiert werden 
müssen oder Neugeborene mit anderen Erkrankungen oder Verletzungen in jeder 
Geburtsklinik auftreten. Diese Kinder müssen möglichst schnell in ein Neonatalzentrum / 
Kinderklinik transportiert werden.  



 

Die Geburtskliniken kooperieren mit einzelnen Kinderkliniken seit vielen Jahren, so dass 
in der Regel eine enge medizinische Verzahnung entstanden ist. Diese Kinderkliniken 
liegen oft außerhalb der Gebietskörperschaft, in denen die Geburtskliniken liegen. Des 
Weiteren holt aus fachlichen Gründen das Fachpersonal der Kinderklinik mit einem 
Inkubator das gefährdete Kind in der Geburtsklinik ab. Dazu bedient sich die Kinderklinik 
des örtlichen Rettungsdienstes mit dem die Inkubatoren, die technische Herrichtung und 
die Ausstattung dieser Spezialfahrzeuge abgestimmt wird. Es ist medizinisch unsinnig 
und darüber hinaus unsicher, diese Verbindungen zwischen Geburtsklinik und 
Kinderklinik zu tangieren oder von außen zu verändern. Aus diesen Gründen sind 
Lösungen notwendig, die diesen fachlich notwendigen Abläufen und Beteiligten 
Rechnung tragen.  

 

Die Regelung dazu sieht so aus, dass die Geburtsklinik und das Neonatalzentrum den 
jeweils betroffenen Trägern des Rettungsdienstes eine Zusammenarbeitsvereinbarung 
vorlegen. Auf dem Boden dieser Zusammenarbeitsvereinbarung erfolgt eine Delegation 
der Aufgabe Inkubatortransport im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an 
die Kommune (den Trägern des Rettungsdienstes), in der die Kinderklinik liegt und das 
Inkubatorfahrzeug steht. Dies kann in einer Gebietskörperschaft auch zu mehreren 
Delegationen führen. Die öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen bedürfen der 
Genehmigung der Bezirksregierung. 

 

Bei einer Änderung der Zusammenarbeitsvereinbarung ist entsprechend zu verfahren. 
Die neue Zusammenarbeitsbeziehung und –vereinbarung ist den beteiligten 
Rettungsdienstträgern vorzulegen. In der Regel ist dann auf dieser Basis eine neue 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung abzuschließen, bzw. eine bereits existierende 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den betroffenen Trägern des 
Rettungsdienstes entsprechend anzupassen. Die Anpassung / Änderung bedarf ebenso 
wie der Neuabschluss der Genehmigung der Bezirksregierung.  
 
Das gilt auch für die Anlage 2 der Vereinbarung mit der Stadt Köln. 

 

 


